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Norm

ABGB §178

Rechtssatz

Konsequenz der in § 178 ABGB normierten materiellen Rechtsposition der Eltern, Großeltern und P egeeltern ist deren

Parteistellung im Verfahren. Soll die Obsorge dem bisher allein obsorgeberechtigten Elternteil entzogen und einer

anderen Person übertragen werden, hat der andere Elternteil jedenfalls, also unabhängig von einer Antragstellung,

Parteistellung. Stellt sich heraus, dass beide Elternteile nicht imstande sind, die Obsorge zum Wohl des Kindes

auszuüben, also eine dritte Person (dann aber vorrangig die Großeltern) damit betraut werden müsste, kommt den

Großeltern Parteistellung zu.
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